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Deutscher Sparer , zeichne Kriegsanleihe, Hindenburg erwartet es von Dir

Amtliches.
Marienberg, den 28. September 1916.

Bekanntmachung.
Das Direktorium der Berwaltungsabteilung der Reichsgetreide¬

telle hat mit Zustimmung u. s. w. des Kuratoriums und im Ein¬
verständnis mit dem Herrn Präsidenten des Kriegsernährungs-
amts nach dem Ergebnis der im Juli 1916 vorgenommenen Ernte¬
vorschätzung auf Grund des § 14 der Bundesratsverordnung über
Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916
- R. G. Bl . S . 613/782 — folgendes festgesetzte
1. Zur Herstellung von Mehl ist Roggen (mindestens) bis zu 82

v. H. und Weizen (mindestens) bis zu 80 v. H auszumahlen.
2. Die Mehlmenge, die täglich auf den Kopf der versorgungs-

derechtigten Zivilbevölkerung verbraucht werden darf , wird
auf 200 § festgesetzt.

3. Hinsichtlich des Verbrauchs der Selbstversorger bewendet es
bei der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 1 a der Brotge¬
treideverordnung. Ts dürfen also Unternehmerlandwirtschaft¬
licher Betriebe aus ihren Vorräten zur Ernährung der Selbst¬
versorger auf den Kopf und Monat 9 kg Brotgetreide ver¬
wenden ; dabei entsprechen einem Kilogramm Brotgetreide
800 g Mehl.

4. Die bisherigen Sonderzulagen für die Schwerarbeiter und
die Schwerstarbeiter werden den Kommunalverbändenweiter¬
gewährt.

5. Die Kommunalverbände erhalten eine weitere Sonderzulage
zur Erhöhung der Tagesverbrauchrmengs um 50 g Mehl
für alle jugendlichen Personen von 12 bis einschließlich 17
Jahren.

6. Hinterkorn als solches darf von den Kommunalverbänden
nicht zur Derfütterung freigegeben werden.

7. Die Verschrotung von Brotgetreide zu Futterzwecken wird
im Einvernehmen mit der Reichsfuttermittelstellebesonders
geregelt.
Vorstehende Festsetzungen gelten mit rückwirkender Kraft

vom Beginn des Erntejahres 1916, also v. 16. Aug. 1916 ab, mit
Ausnahme der Festsetzung zu Nr. 5, die mit dem 1. Oktober 1916
in Kraft tritt.

Jur Ausführung der Festsetzung unter 5- 7 hat das Preu¬
ßische Landesgetreideamt noch nachstehendes bestimmt:

Zu 5. Vom 1. Oktober 1916 ab ist allen jugendlichen Per¬
sonen von 12 bis einschließlich17 Jahren eine tägliche Zulage
von 50 Gramm - 3 Pfund Mehl pro Monat auf den Kopf zu
gewähren.

Jugendliche welche zugleich Schwer- oder Schwerstarbeiter sind,
dürfen nur die Schwer- bezw. Schwerstarbeiter Zulage und nicht
zugleich die Jugendliche Zulage beziehen.

Zu 6. Hinterkorn darf von den Landwirten weder zuruck,
dehalten noch verschroten werden. Die Kommunalverbände dür¬
fen dies auch nicht ausnahmsweise gestatten. Alles Hinterkorn
ist vielmehr an den Kommunalverband oder die Reichsgetreidestelle
abzuliefern. .

Zu 7. Mit Rücksicht auf den Ausfall von Hmterkorn hat
sich das Direktorium der Reichsgetreidestelle entschlossen, eine
grös-ere Gesamtmenge Brotgetreide durch Vermittlung der Kom-
Munaloerbändeals Futterschrot allmonatlich der Reichsfuttrrmit-
klstefle zur Verfügung zu stellen.

Das nähere hierüber wird noch mitgeteilt werden.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

des Oberwesterwaldkreises.
Bekanntmachung

über die Einfuhr von Walnüssen und
Haselnüssen.

Dom 7. September 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Besetzbl. S . 327) folgende Ver¬
ordnung erlassen: ^

Walnüsse und Haselnüsse, die aus dem Ausland eingeführt
werden, sind an den Kriegsausschuß für tierische und pflanzliche
Oele und Fette , B. m. b. H. in Berlin zu liefern.

8 2
Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Bestimmungen zur

Ausführung dieser Verordnung zu erlassen. Er kann bestimmen,
daß Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund vorstehender Er¬
mächtigung erlassenen Bestimmungen mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft werden,
sowie daß neben der Strafe auf Einziehung der Früchte erkannt
werden kann , auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob si. dem Täter gehören oder nicht.8 2

Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen. Er kann Vor¬
schriften über die Durchfuhr von Walnüssen und Haselnüssen er¬
lassen. Er kann die Vorschriften dieser Verordnung auf andere
zur Oelgewinnung geeignete Früchte ausdehnen.8 4

Als Ausland im Sinne dieser Verordnung gilt auch das be¬
setzte Gebiet.

8 b .. .
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung ln

Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin, den 7. September 1916.
Der Stellverteter des Reichskanzlers.

Dr. Hclfserich.

aus die Lieferung erfolgen soll, zuständige höhere Verwaltungs¬
behörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt, wer die baren
Auslagen des Verfahrens zu tragen hat . Der Lieferungspflichtige
hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Uebernahme-
preises zu liefern, der Kriegsausschuß den von ihm für angemessen
erachteten Preis zu zahlen.

8 4
Der Kriegsausschußhat unverzüglich nach Empfang der An¬

zeige oder nach der Besichtigung die Uebernahme zu erklären.
Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf den Kriegsausschuß,
über, in dem die liebe nahmeerklärung dem Einführenden oder
dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

8 S
Di- Zahlung des Kaufpreises erfolgt spätestens zwei Wochen

nach der Abnahme. Für strntige Restbeträge beginnt diese Frist
mit dem Tage, an dem dir Entscheidungder höheren Verwal¬
tungsbehörde dem Kriegsausschusse zugeht.8 6

Der Kriegsausschußhat dafür zu sorgen, daß die übernom¬
menen Walnüsse und Haselnüsse alsbald auf Oel verarbeitet
werden.

8 7
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark wird bestraft, wer die im § 1 vorgeschriebene
Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, oder wer wissentlich falsche oder
unvollständige Angaben macht. Neben der Strafe kann auf Ein¬
ziehung der Früchte erkannt werden, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
uicht.

8 8
Die Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin, den 7. September 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Tr . Hclfferich.

Ausführungsanweisung
zu den

Ausführungsbestimmungen des Reichskanzlers vom 7.
September 1916 (R.G.Bl. S . 1000) zur Verordnung
über die Einfuhr von Walnüssen und Haselnüssen vom

7. September 1916 (R.G.Bl . S . 999).
Höhere Verwaltungsbehördeim Sinne der §§ 3

und 5 der vorbezeichneten Ausführungsbestimmungen
ist der Regierungspräsident, für Berlin der Oberpräsi¬
dent.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
3. A . LusenSky.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.

I . A. I> . Graf von Keyserling!.
Der Minister des Innern.

I . A. : Dr. Freund.

Berlin, den 14. September 1916.
In Ergänzung des Runderlasses vom 18. Januar

1902 - Id 36 - bestimme ich, daß in die Führungs¬
zeugnisse für ganz unbescholtene und für solche bestrafte
Personen, deren Strafen im Gnadenwege gelöscht sind,
von jetzt an der gleicht Vermerk aufzunehmen ist, näm¬
lich dahin, „daß in den polizeilichen Lilien eine Strafe
nicht verzeichnet sei." . ,

Ich ersuche ergebenst, die Polizeibehörden hiernach
mit entsprechender Weisung zu versehen.

Der Minister des Innern.
I . A : Freund.

Bekanntmachung
betreffend Aussührungsbsstimmungen zur

Verordnung über die Einfuhr von Walnüssen
und Haselnüssen vom 7. September 1916

(Reichs-Gesetzbl. S . 999) .
Vom 7. September 1916.

Avf Grund der §§ 2, 3 der Verordnung über die Einfuhr
von Walnüssen und Hasellnüssen vom 7. September 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 999) wird bestimmt:8 i

Wer aus dem Ausland Walnüsse oder Haselnüsse einführt,
ist verpflichtet, den Eingang dieser Früchte im Inland dem Kriegs-
ausschusse für pflanzliche und tierische Oele und Fette , G. m. d.
H. in Berlin unter Angabe der Menge, des bezahlten Einkaufs¬
preises und des Aufbewahrungsortes unverzüglich anzuzeigen.
Die Anzeige hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.

Als Einführender im Sinne dieser Bestimmungen gilt, wer
nach Eingang der Ware im Inland zur Verfügung über sie
für eigene oder fremde Rechnung berechtigt ist. Befindet sich der
Verfügungsberechtigte nicht im Inland , so tritt an seine Stelle
der Empfänger.

8 2
Wer aus dem Ausland Walnüsse oder Haselnüsse«inführt,

hat sie dem Kriegsausschusse für pflanzliche und tierische Oele und
s Fette zu liefern. Er hat sie bis zur Abnahme durch den Kriegs-
! ausschuß mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns pfleglich
' zu behandeln, in handelsüblicher Weise zu versichern und auf

Abruf zu verladen. Lr hat sie auf Verlangen des Kriegsaus¬
schusses an einem von diesem zu bestimmenden Ort zur Besichtigung
zu stellen.

8 3
Der Kriegsausschuß hat die Walnüsse und Haselnüsse, die ihm

nach 8 2 zu liefern sind, abzunehmenund einen angemessenen
Preis dafür zu zahlen.

Ist der Verkäufer mit dem vom Kriegsausschusse gebotenen
Preise nicht einverstanden, so setzt die für den Ort , von dem

Marienberg, den 27. September 1916.
Vorstehenden Erlag bringe ich den Ortspolizeibe¬

hörden mit dem Ersuchen um genaueste Beachtung zur
Kenntnis.

Der Königliche Landrat.
Berlin, W. 9, den 9. September 1916.

An die sämtlichen Herren Regierungspräsidenten
foivie den Herrn Polizeipräsidenten Hierselbst.

Betr: MitWirkung der Fleifchbeschauer bei
Bekämpfung des Schweinerottaufs.
Aus den hier eingegangen Mitteilungen ergibt sich,

daß die gegenwärtige starke Verbreitung von Rotlauf
zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, daß durch
das Fleisch der wegen Rotlaufs notgeschlachteten
Schweine, das häufig auf mehrere ländliche Haushal¬
tungen verteilt wird, Ansteckungskeime in bisher un-
verseuchten Beständen verbreitet werden.

Bei der Schlachtung von Schweinen aus Beständen,
in denen Rotlauf herrscht oder in denen sich Erschei¬
nungen zeigen, die den Ausbruch dieser Seuche jbefürch-
ten lassen, ist daher mit größter Sorgfalt darüber zu
wachen, daß keine Seuchenkeime durch Fleisch, Blut
oder Abfälle verschleppt werden. Die bei der Fleisch¬
beschau tätigen Personen haben auf seuchenverdächtige
Erscheinungen bei den zur Schlachtung kommenden
Schweinen und in den Bestu. V », aus denen die
Schlachttiere stammen, ihr besonders Augenmerk zu
richten und gegebenenfalls für eine unschädliche Beseiti¬
gung der zu beanstandendenTeile Sorge zu tragen.



Die Polizeibehörden haben darüber zu wachen, daß
beanstandetes Fleisch nur nach vorheriger Brauchbar-
m achung, in der Regel also gekocht in den Verkehr ge¬
bracht wird. Die Brauchbarmachunghat vor der Ab¬
gabe an die Verbraucher zu erfolgen.

Im Interesse der Seuchenbekämpfung ersuche ich
ergebenst, die Polizeibehörden̂ und Fleischbeschauer
hierauf hinzuweisen und ihnen ferner die genaue Be¬
achtung der Vorschriften in 88 14, 15 und 16 der
AussührungsbestimmungenA zum Fleischbeschaugesetze
(vgl. auch Anhang 1 und 2 zur gemeinfatzlichen Be¬
lehrung für nichttierärztlicheBeschauer) erneut einzu-
schärsen.

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.

I . A.: gez: Grafv- Keyserling!.
Die Ortspolizeibehörden ersuche ich um genaueste

Beachtung des vorstehenden Erlasses und Bekannt¬
gabe an die Fleischbeschauer.

Der Königliche Landrat.
Telegramm aus Frankfurt a. M . v- 30. 9. 16.
Stellvertretender kommandierender General hat

durch Verordnung vom 29. September 3 b. 5836 Be¬
schlagnahme der Zwetschen und Pflaumen aufgehoben.
Beschlagnahme der Aepfel bleibt bestehen. Ersuchen um
Bekanntgabe 3 b. 5836 —Stellv. Gen. Kom. 18. A. K

Marienberg, den 2■ Oktober 1916.
Abdruck erhalten die Herren Bürgermeister mit

Bezugnahme aus meine Verfügung vom 25. September
- Kreisblatt Nr. 77 - zur Kenntnisnahme und mit
dem Ersuchen um ortsübliche Bekanntmachung.

Der Vorsitzende des Kreisausfchufses.
• Cassel, den 16. September 1916.

Es ist uns mitgeteilt worden, daß die neue Be¬
stimmung über die Herabsetzung der Altersgrenze zur
Erlangung der Alters-Rente vielfach so aufgefatzt
werde, als hätten alle 65 Jahre alten Versicherten
ohne weiteres Anspruch aus Altersrente, ganz einerlei,
ob sie wenig oder viel Beitragsmarken verwendet
haben. Das ist natürlich nicht der Fall . Die gesetz¬
liche Vorschrift über den Nachweis einer Mindestwarte¬
zeit besteht auch jetzt noch. Es müssen für alle seit
Beginn der Versicherungspflicht(in der Regel also seit
dem 1. Januar 1891) zurückgelegten Jahre im Durch¬
schnitt 40 Beitragsmarken nachgewiesen werden. Wer
also z. B. am 1. Januar 1916 das 65. Lebensjahr
vollendet hatte, bedarf des Nachweises einer Wartezeit
von 25 mal 40 - 1 000 Wochen.

Der Vorstand der Landesverficherungsanstalt
Hessen-Nassau.

I . D. : Tr. Schrorder.

Tgb. Nr. D. A. 1160.
Marienberg, den 25. September 1916.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, vor¬
stehende Bestimmungen bei der Entgegennahme von
Altersrentenanträgen genauestens zu beachten, damit
unnütze Anträge vermieden werden.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.
j)olizeiv erord nun g

zum Schutze der Stichlinge , Salamander,
Frösche und Kröten.

Auf Grund der 88 6, 11, 12 und 13 der Aller¬
höchsten Verordnung vom 20. September 1867 (G.-S.
S . 1529) in Verbindung mit den 88 137 und 139 des
Landesverwaltungs-Gesetzes vom 30 Juli 1883 (G.-S.
S . 195), sowie des 8 34 des Feld- und Forstpolizei.
Gesetzes vom 1. April 1880 (G -S . S . 230) wird im
An chlusse an die Polizeiverordnung vom 9. März 1911
(Amtsbl. S . 85) vom 27. Juni 1911 (Amtsbl. S . 217)
mit Zustimmung des Bezirksausschussesfür den Um¬
fang des Regierungsbezirks Wiesbaden nachstehende
Polizeiverordnung erlassen:

81 - < ^ ..
Das Fangen von Stichlingen, Salamandern Frö¬

schen und Kröten ist verboten.
8 2.

Ausnahmen hiervon können durch die Landräte
und die Polizeipräsidenten zu Frankfurt a. M . und
Wiesbaden nur inssoweit zugelassen werden, als es
sich nachweislich um Unterrichts» und sonstige wissen¬
schaftliche Zwecke handelt. In diesen Fällen müssen
die auf den Fang obiger Wassertiere ausgehenden Per¬
sonen den betreffenden Erlaubnisschein dabei mit sich
führen

8 3. . . ^
Zuwiderhandlungengegen diese Polizewerordnung

werden nach Maßgabe des 8 34 des Feld- und Forst-
zolizeigesetzesvom 1. April 1880 (G.-S - S - 230) mit
Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

Wiesbaden, den 20. September 1916.
Der Regierungspräsident.

Wiesbaden, den 18. September 1916.
Auf die von dem Obst- und Weinbauinspektor

der Landwirtschafskammer, Herrn Schilling in Geisen¬
heim a/Rh. herausgegebenen Schriftchen „Die Ver¬
wertung der Zwetschen" und „Ueber Walnutzöl" mache
ich ergebenst aufmerksam. Die Verbreitung beider
Schriftchen in weiteren Kreisen ist empfehlenswert.

Der Regierungspräsident.
Marienberg, den 3. Oktober 1916.

Die Herren Bürgermeister des Kreises mache ich zur
Behebung von Zweifeln daraus aufmerksam, datz der

Authentisches über die Gerüchte zur Kriegsanleihe.
Trok aller Aufklärung in Schrift und Wort über die neue Kriegsanleihe gehen immer noch vereinzelt ^

rüchte" um, die geeignet sind, ängstliche Gemüter von der Zeichnung abzuhalten. All diese Gerüchte haben sttz
eine endgültige authentische Erwiderung durch den Staatssekretär des Reich sschatzamts, durch den Relchsbantz-
Präsidenten und durch den Staatssekretär des Innern anlätzlich einer Besprechung mit den Vertretern des Deut¬
schen Handelstags, des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertags, des Deutschen Landwirtschastsratsuni,
des Kriegsausschusses der deutschen Industrie erfahren, die im folgenden kurz zusammengefatzt werden sollen.

3ft eine Beschlagnahme der Sxarkasfengnthaben beabsichtigt?
Der Staatssekretär des Reichsschatzamts, Graf v. Rödern,  bezeichnete dieses Gerücht als unsinnig  unb

führte weiter aus:
Die Tatsachen haben inzwischen dieses Gerücht Lügen gestraft! sie haben bewiesen, datz die Regie¬
rung nie daran gedacht hat, zu einem Zwang in irgend einer Form zu schreiten.

2. Ist eine Herabsetzung des Zinsfußes vor Ablaus der Aonvertierungssrist
möglich?

Nachdem der Staatssekretär des Reichsschatzamts seine Verwunderung ausgesprochen Hatte, datz dieses
Gerücht von Leuten weitergetragen wird, denen man einen derartigen Denkfehler nicht zutrauen lollte,
sagte er wörtlich: . ,

Ich glaube, datz bei näherem Durchdenken nie mand eine so handgreifliche Ungerechtig.
keit für möglich halten  und irgend einer Regierung einen derartigen Vorschlag oder den,
Reichstag die Zustimmung zu ihm zu trauen wird. Gewiß werden wir nach dem Kriege zur Heilung
seiner Wunden, zum Wiederaufbau des Wirtschaftslebens Geld brauchen, aber Fmanzwirtschaft und
Steuertechnik sind ausgebildet genug, um dann, wenn es not tut, nicht den Weg des Bruches
eines Zahlungsverfprechens , sondern den einer gerechten und gleichmatzi-
gen Heranziehung der Steuerquellen zu beschreiten.  Das darf ich heute wieder¬
holen. daß jede Regierung und jedes Parlament, die für die Verwaltung des Reichs und seme Ge¬
setzgebung verantwortlich sind, es als ihre vornehmste Aufgabe betrachten werden, den Gläubigern
des Reichs, und zu ihnen gehören auch viele Millionen wirtschaftlich Schwacher, das gegebene
Zahlungsversprechen zu halten, d. h. also die Anleihen zum  v o l l en Z i n s sa tz zu ver-
zinsen und , wenn etwa nach dem Jahre  1924 von der Kündigung  Gebrauch ge¬
macht werden sollte , sie zum vollen Nennwert zurückzuzahlen.

3. Ist die Ariegsanleihe alsbald nach dem Ariege wieder zu Geld zu machen?
Hierzu erklärte der Präsiden! des Reichsbank-Direktoriums Dr . Havenstein.

Sorgen und Zweifel hierüber sind nicht berechtigt. Datz nach dem Kriege große Beträge der j-ht
gezeichneten Kriegsanleihen an den Markt zurückströmen werden, um wieder zu Beide gemacht zu
werden, ist freilich zu erwarten, und nicht minder, datz ebenso große Betrage von neuen Kredübe-
dürfnissen sich an den Markt drängen werden. Dies ist aber längst erkannt, und die maßgebenden
Instanzen sind sich völlig klar darüber, datz dieser Gefahr nach dem Kriege begegnet werden mutz,
aber auch begegnet werden kann. Die Frage ist in ernstester Erwägung und Bearbeitung un es
sind bereits ganz bestimmte Pläne und Maßnahmen in Aussicht genommen, die nach mensch-
lichem Ermessen geeignet und ausreichend fein werden , auch einen sehr
grotzen Andrang solcher Wertpapiere aufzunehmen  und unter Mitwirkung der
Dahrlehnskasien, die noch eine Reihe von Jahren , wohl mindestens 4 bis 5, aufrechterhaltenr̂ rdeir
müssen, die allmähliche Wiederunterbringungdieser aufgenommenen Bestände aus eine entsprechende
Anzahl von Jahren zu verteilen und damit nachteilige Folgen zu verhindern.

Der Reichsbankpräsidentlegte die hierfür in Aussicht genommenen Pläne und Maßnahmen des näheren
dar und fand damit die volle und befriedigte Zustimmung der aus unserem aus diesem Gebiete sachkundigsten
und urteilsfähigsten Männern zusammengesetzten Versammlung.

Verlängert oder verkürzt die Beteiligung an der Zeichnung die Diriegs-
dauer? »

Zu dieser Frage nahm der Staatssekretär des Innern vr . Helfferich  Stellung . Tr wies auf den
brutalen Hungerkrieg Englands gegen Deutschland und die Neutralen hin, und bezeichnete England als „ l
Seele der gegen uns gerichteten Weltverschwörung" :

Gerade weil England in seinem Vernichtungskriege von Anfang an so stark auf seme Geldmacht
gerechnet hat, müssen wir zeigen, datz diese Rechnung falsch ist, müssen wir bei der fünften Kriegs¬
anleihe erneut beweisen, datz wir von dem entschlossenstenSiegeswillen beseelt sind. Kein in¬
fameres und falscheres Wort als das hochveräterifche Getuschel : „ Die
Anleihezeichnung verlängert den Krieg ! " Das Gegenteil ist richtig . We
Kriegsanleihe zeichnet , hilft den Krieg verkürzen und den Sieg beschleu¬
nigen ; wer aber mit seinem Gelde zu Hause bleibt , der besorgt Feindes-
arbeit . _ _

Bedarf an Kartoffeln für die in den betreffenden Ge¬
meinden vorhandenen Gsfangenenkommandos ebenfalls
durch die Gemeinde gedeckt bezw. sichergestellt werden
mutz.

Ich ersuche deshalb, rechtzeitig das Erforderliche
zu veranlassen, damit die Gefangenenlager ihren Be¬
darf an Speisekartoffeln decken- Die erforderlichen
Bezugsscheine zum Zwecke des Ankaufs sind von
Ihnen auszustellen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses. •
Marienberg, den 29. September 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Der Termin für die Aufnahme des Personenstandes

zur Steuerveranlagung für 1916 ist auf Montag , den
16. Oktober ds . Is . festgesetzt.

Das Geschäft ist an diesem Tag vorzunehmen und
möglichst zu beenden Für 1917 sind in allen Gemeinden
Hauslisten zur Personenstandsaufnahme zu verwenden.
Wegen der auszuführenden Arbeiten für die Vorbe¬
reitung der Veranlagung weise ich auf meine Verfüg¬
ungen vom 23. September 1911 - St . 3009 - Kreis-
blatt Nr. 77 von 1911 und vom 25. Oktober 1911 —
St ' 3397 - Kreisblatt Nr . 86 von 1911 hin.

Die Kartenblätter und das Deranlagungsmaterial
für 1916 sind Ihnen zugesandt worden.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungkommission

deS Oberwesterwaldkreises.

Aus den amtlichen Verlustlisten.
1. Garde-Regiment zu Fuß.

11. Kompagnie.
Gefreiter August Motzfeld, Gehlert, leicht verwundet,

Feld-Art.-Regiment Nr. 63.
6- Batterie.

Kempf Alois, Müschenbach, schwer verwundet,
Res.-Frld-Art.-Negiment Nr. 21.

5. Batterie.
Gefreiter Louis Held, Marienberg, schwer verwundet,

im Lazarett gestorben.

Minenwerferkompagnie Nr. 244.
Unteroff. Gustav Hain, Luckenbach, leicht verwundet,

2. Garde-Res.-Regiment-
9. Kompagnie.

Mohn Karl, Norken, gefallen,
Jlifautcrie-Regiment Nr. 69,

4. Kompagnie.
Strobel Karl, Mudenbach, leicht verwundet,

Res. Infanterie-Regiment Nr. 87.
3. Kompagnie.

Brinkmann Wilhelm, Nister, gefallen,
9. Kompagnie.

Schneider Wilhelm, Rotzbach, leicht verwundet,
Res. Infanterie-RegimentN. 99.

11. Kompagnie.
Jung Heinrich, Mudenbach, leicht verwundet,

Res. Infanterie-Regiment Nr. 221.
7. Kompagnie.

Müller Gustav, Berod, leicht verwundet,

Marienberg, den 25. September 1916.
Betreffend Einkochen von gwetschenkraut PP-

Es wird hiermit daraus aufmerksam gemacht, datz
das Einkochen von Zwetschen nicht in verzinkten Kesseln
vorgenommen werden darf, da die Marmelade dadurch
ungenießbar und direkt gesundsheitsschädlich wird>
Steht ein Kupferkessel nicht zur Verfügung, so empfiehl
es sich, das Einkochen in Emaillen oder in verzinnten
Gefäßen vorzunehmen.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 29. September 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Zum Zwecke der Unterstützung der Kriegs- und

Zivilgefangenen aus dem Vereinsgebiet aus Anlaß der
letztmalig stattgefundenen Sammlung bitte ich mir ein
Nachweisung der aus ihrer Gemeinde in Gefangenschall
befindlichen Personen (Kriegs- und Zivilgefangene) na^
untenstehendem Muster baldgefälligst, spätestens av
bis zum 15. Oktober, einzureichen.

Zweigverein vom Roten Kreuz.
Heyn.
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Der Krieg.
Großes Hauptquartier, 1. Oktober (W. B. Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Bei der

Armee des Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht
von Würtemberg

sowie der flandrischen und Artoi-Front der
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

entfalteten die Engländer eine besonders lebhafte Pa¬
trouillentätigkeit.

An der Schlachtfront nördlich der Somme nahm
der Artilleriekampf am Nachmittag große Heftigkeit an.
Wiederum erfolgten bei und östlich von Thiepval starke
englische Angriffe, die wie an den vorangegangenen
Tagen von Truppen der Generale von Stein und Sixt
von Armin nach hartnäckigen Nahkämpfen abgeschlagen
wurden. Aus Rancourt und westlich davon stürmten
französische Regimenter vergebens gegen unsere Stellun¬
gen an. Teilvorstöße aus Tourcelette, aus Morval
und nordwestlich von Halle scheiterten im Sperrfeuer.

Heeresgruppe Kronprinz.
Rechts der Maas spielten sich unter vorüber¬

gehend auflebender Artillerietätigkeit kleine bedeutungs¬
lose Handgranatenkämpfe ab.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Russen haben an verschiedenen Stellen ihre

Angriffstätigkeitwieder ausgenommen.
Front des Generalfeldmarlchalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Westlich von Luck nimmt das feindliche Feuer seit

heute früh zu.
Beiderseits der Bahn Brody - Lemburg und weiter

südlich bis zur Graberka bei Iarkow ist dem feind¬
lichen Vorgehen teils durch Sperrfeuer Halt geboten,
teils ist der bis zu sieben Malen wiederholte Ansturm
völlig zusammengebrochen. Auf dem südlichen Angriffs-
flügel haben die Russen in der vordersten Verteidigungs
linie Fuß gefaßt.
Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl.

Beiderseits der Zlota Lipa kam es zu heftigen
Nahkämpfen. 3m Winkel zwischen der Ceniowka und

Zlota Lipa hat sich der Gegner vorgeschoben. Weiter
westlich warfen türkische Truppen eingedrungene feind¬
liche Abteilungen gestern und heute morgen durch so¬
fortigen Gegenangriff wieder zurück und machten hierbei
230 Gefangene.

In den Karpathen herrschte im allgemeinen Ruhe.
Die Zahl der bei Str . Klauzura gemachten Gefangenen
ist auf über 600 Mann gestiegen.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
An der Ostfront wurden rumänische Angriffe am

Maros -Tal abgewiesen. Im Goergeny-Tal und weiter
südlich entzogen sich die Dortruppen zum Teil dem
feindlichen Vorstoß. Die Beute der deutschen Truppen
aus dem Gefecht südlich von Henndorf (Hegen) erhöht
sich um acht Geschütze. Nordwestlich von Fogaras hat
der Feind seinen Angriff eingestellt.

Aus der Schlacht von Hermannstadt waren bis
gestern eingebracht: Ueber 3000 Gefangene, 13 Ge¬
schütze. Ferner sind erbeutet eine Flugzeughalle, zwei
Flugzeuge, 10 Lokomotiven, 300 Waggons mit Muni¬
tion, über 200 Munitionswagen, über 200 gefüllte Ba¬
gagewagen, 70 Kraftwagen, ein Lazarettzug. Weiteres
Material wird erst allmählich aus den Wäldern gebor¬
gen werden. Der Rothe Thurm-Paß ist angefüllt mit
zerschossenen Flugzeugen Südlich des ' Passes wurden
rumänische gegen die Höhen westlich Caineni gerichtete
stärkere Vorstöße abgeschlagen.

Im Hoetzinger(Hatszeger) -Gebirge griff der Feind
westlich des Strell (Sztrigy) -Tales vergebens an.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Gensralfeldmarschalls

von Mackensen.
Am 29. September erzwang eine österreichisch-un¬

garische Donauflottille die Einfahrt in den Hasen von
Tarabia , vernichtete neun und erbeutete sieben teils be¬
ladene Schiffe.

Bukarest wurde von unseren Flugzeuggeschwadern
mit beobachteter guter Wirkung bombardiert.

Mazedonische Front.
An vielen Stellen zwischen dem Prespa-See und

dem Wardar lebhafte Feuerkämpfe und vereinzelte er¬
gebnislose feindliche Unternehmungen. Ein starker An¬
griff brachte den Gipfel des Kajmakcalan in den Be¬
sitz des Gegners.

Der erste Generalquatiermeister.
Ludendorff.

Großes Hauptquartier, 2. Okt. (W. T. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Auf dem Schlachtfeld nördlich der Somme wieder

ein Großkampftag! Auf über 20 km breiter Front
zwischen Thiepval und Rancourt brachen die Engländer
und Franzosen nach äußerster Steigerung ihres Vor¬
bereitungsfeuers zum Angriff vor. Vielfach erfuhren sie
bereits durch unsere gut geleitete Artillerie blutige Ab¬
weisung, eingedrungene Abteilungen unterlagen in er¬
bittertem Nahkampf unserer unerschütterlichen Infanterie.
Hart nördlich der Somme wurde ein französischer Teil¬
angriff abgeschlagen.

Die Schlacht dauerte die Nacht hindurch fort und
ist noch in vollem Gange.

Südlich der Somme teilweise lebhafter Artillerie-
rampf.

Heeresgruppe Kronprinz.
Nördlich von Le Mesnil (Champagne) brachte eine

deutsche Erkundungsabteilung auf einer gelungenen
Unternehmung einen Offizier, 39 Mann gefangen ein.

Militärische Anlagen von Calais wurden von einem
unserer Luftschiffe angegriffen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Westlich von Luck nahm die Feuertätigkeit ständig

zu. Ansätze zu feindlichen Angriffen erstickten in un¬
serem Sperrfeuer. Auch die Versuche der russischen
Artillerie, die Infanterie durch ihr auf die eigenen
Schützengräben gerichtetes Feuer vorzutreiben, änderten
hieran nichts. Bei Wojnin entspannen sich Nahkämpfe.

Der von Generalleutnant Melior geführte Gegen¬
stoß führte zur Wiedereroberung der von den Russen
am 30. September genommenen Stellung nördlich der
Graberka. Der Feind ließ 1500 Gefangene in unserer

Hand. Seine Versuche, uns wieder zurückzuwerfen, sind
ebenso wie seine erneuten Angriffe beiderseits der Bahn
Brody-Lemberg gescheitert, wo über 200 Gefangene
eingebracht wurden.
Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Carl.

Der Kampf nahm östlich der Zlota Lipa um ge¬
ringe von den Russen gewonnene Stellungen seinen Fort¬
gang.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
Beiderseits der Gr. Koke! haben die Rumänen

Gelände gewonnen. Bei und nördlich von Orfova
hatten Angriffe unserer Verbündeten Erfolg. Im Hoe¬
tzinger (Hatszeger) Gebirge wurden feindliche Angriffe
beiderseits des Strell (Sztrigy)-Tales abgeschlagen, die
Oboroca-Höhe wurde von österreich-ungarischen Truppen
genommen.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackenlen.
Südlich von Bukarest haben feindliche Truppen

auf dem rechten Donauufer Fuß gefaßt.
Südöstlich von Topraisar wurden Angriffe des

Gegners abgewiesen.
Mazedonische Front.

Die heftigen Kämpfe am Kajmakcalan dauern an.
Nordöstlich des Tahino-Sees werden auf das östliche
Strumaufer vorgedrungene englische Abteilungen ange¬
griffen.

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff

Rücktritt des Herrn von Wandel.
Berlin, 29, Septbr. (W. B. Amtlich.) Der Stell¬

vertretende Kriegsminister Generalleutnant von Wandel
hat aus gesundheitlichen Gründen, die ihn schon im
Frieden in der Ausübung eines Frontkommandos be¬
hinderten, und nachdem er trotzdem in zweijähriger,
von großen Erfolgen begleiteter Tätigkeit das arbeits¬
reiche Amt des Stellvertretenden Kriegsministers ver¬
waltet hat, den Abschied erbeten. Seine Majestät der
Kaiser hat dem gegenüber dem Gesuch in besonders
gnädiger Form entsprochen. General von Wandel ist
unter Verleihung des Charakters als General der In¬
fanterie ä la suite des Ersten Hannoverschen Infan¬
terie-Regiments Nr. 74, in dem er seine militärische
Laufbahn begann, gestellt worden.

Die Kriegskosten Italiens.
Lugano, 2. Okt. Die Kriegsausgaben Italiens

im August für das Heer betrugen 892 Millionen Lire,
für die Marine 56, insgesamt einschließlich der Rüst-
ungen seit Ausbruch des Weltkriegs 11 Milliarden.

Alle Mann ran!
Am 5. Oktober, mittags 1 Uhr, läuft die Frist

zur Anleihezeichnung für die Heimat ab. Soll die
Hoffnung unseres Hindenburg, daß das deutsche Volk
seine Feinde nicht nur mit dem Schwerte, sondern auch
mit dem Gelde schlagen wird, zuschanden werden ? —
Nein! Wir wollen sie wahr machen. Aber dann ist
auch notwendig, daß wir uns alle dafür einsetzen. Keiner
darf Zurückbleiben.

Der Soldat, der in der Schlacht sich verkriecht, ist
ein Feigling. Er ist nicht wert, ein Deutscher zu sein.
Derjenige - gleichgültig, ob Soldat oder Bürger —,
der sich jetzt mit seinem Gelde versteckt, ist ebenso ein
Feigling. Er ist ebensowenig wert, ein Deutscher zu
sein. Noch ist es Zeit, in die Front zu treten. Auf
jeden einzelnen kommt es an. Die Millionen allein
machen es nicht. Es sind nur wenige, die soviel zeich¬
nen können. Das Heer der kleinen Zeichner muß aus¬
marschieren.

Macht euch nicht zu Helfern unsrer Feinde ! Die
wollen, daß unser Volk den Mut verliert. Darum
verbreiten sie die Meinung, das Geld, das ihr hingebt,
sei nicht sicher. Wollt .ihr so gewissenlos fein und sie
bei diesem Lügenwerk auch noch unterstützen? Wohl
nicht. Darum : Weg mit aller Aengstlichkeit und allem
Zweifeln!

Wer auch eine kleine Summe zeichnen kann und
tut es nicht, versündigt sich am Vaterlande. Wer einen
andern von der Zeichnung abhält, versündigt sich eben¬
so. Zeichnet selbst! Feuert andre zur Zeichnung an!

Die Steuerkraft des ganzen deutschen Volkes, das Vermögen
sämtlicher Bundesstaaten sowie des Reiches selbst haften für sie.



Das ist in diesen Tagen der Verdienst für jeden einzel-

Wenn ^ ie Schlacht gewonnen ist, was wir mit
unserm Hindenburg hoffen wollen , dann must jeder von
Euch sagen können : Ich bin auch dabei gewesen.

Von Nah unö Fern.
— Die Königliche Feldzeugmeisterei hat ein „Merk-

blatt über sparsame Verwendung von Schnellstahl her-
ausgegeben , das an gutsichtbarer Stelle m allen Fab¬
riken und Werkstätten , in denen Stahl , Eisen und an¬
dere Metalle verarbeitet werden ausgehangt werden
muk . - Abdrucke sind beim stellvertretenden General¬
kommando 18 . Armeekorps Abt . Hc/B m Frankfurt

^ " 'DasÄmachen der Zwetschen in Essig und Zucker
(Essiqfrüchte ) . Sogenannte „Essigzwetschen werden m
vielen Haushaltungen der Abwechselung und des P --
kanten Geschmackes halber alljährlich m -otemtopfen
oder grasten Gläsern eingemacht oder als Beilage gern
verspeist . Man verfährt also : Zunächst . koch . man eme
Zuckeressiglösung mit etwas ganzem Zlmmt Nelken
und Zitronenschale , auf ein Liter guten ^Weinessig nimmt
man Vz Kilogramm Zucker . (Aus 4 Kilogramm Jwet-
schen benötigt man ungefähr 1 - 1 Vs ^ ter guckere sig-
lösunq .) Dann nimmt man feste , gepflückte , entstielte
Awetscken sticht sie mit einer Gabel mehrmals an und
legt die Menge nach und nach in die heiste , leichtkochende
Zuckereffiqlösung , bis jeweils die erste der Fruchte zu
platzen beginnt , dann lege man sie in die Tmmachbe-
hälter , gibt die Lösung darüber und deckt jedes der
Gefäste mit einem Teller zu . 2m Verlaufe der näch¬
sten 14 Tage schüttet man die Zuckeressiglosung 1 - 2
mal ab und lästt sie auskochen . Beim letztenmal kocht
man die Früchte mit aus , die Lösung must alsdann
dicklich geworden sein, gibt alles m die Emmachbehalter
zurück , die Brühe mutz die Früchte alsdann bedecken
und wenn erkaltet , legt man ein Rumblattchen oben
auf und überbindet mit angefeuchtem dicken Pergament
Wenn sich im Winter aus den Esslgfruchten Schimmel
bilden sollte , so must derselbe abgenommen und die
Brühe abgegossen und aufgekocht werden , vielleicht die
Früchte mit , wenn diese noch fest genug sind . Oder
man ersetzt die alte, verdorbene Zuckeressiglosung - wenn
der Essig nichts taugte - durch neue ^ Das Gewürz
füllt man am besten nicht mit in dieGefaste.

KriegSgebührilissr für Militarauwarter. MlUtaran-
wärter , die bei Kriegsausbruch als Jivübeamte auf

Probe angestellt , aus dem aktiven Heere aber nicht
ausgeschieden waren , andererseits aber von den Jwil-
behörden als etatsmästige Beamten angesehen werden
und das volle Diensteinkommen der 3 ' wlstelle weiter¬
beziehen . wie dies z. B . bei den als Zollaufseher aus
Probe angestellten Militäranwartern der Fall ist. find
mit Kriegsgebührnissen wie besoldete Reichs - usw (3 ' -
vil -) Beamte abzufinden . Sie erhalten danach als
Offizier - oder Beamtenstellvertreter , sowie als geholt-
empfangende Unteroffiziere die in Ziffer Ia 5 , d 2 der
AKO vom 1./11 . 1915 . A .-D .-BI . S . 512 vorgesehene
Besoldung von monatlich 93 bezw . 75 Mark bei mo¬
bilen und 84 bezw . 60 Mark bei immobilen Forma-
tionen ; in sonstigen Unteroffiziersstellen wird die volle
Besoldung ihres Dienstgrades gewahrt . _ Lohnungszu-
schust und Unterkunstsentschadigung sind indes m kei¬
nem Falle zahlbar . Die Truppen usw . Haben , erfor¬
derlichenfalls nach Benehmen mit den Zwübehorden,
festzustelleii , inwieweit Fälle gedachter Art vorliegen
und zutreffendenfalls die Kriegsgebuhrmffe nach vor¬
stehenden Grundsätzen neu zu regeln . Sotoext bts ^ er
anders verfahren worden ist, kann es dabei sein Be¬
wenden haben in der Voraussetzung dast eme Be¬
reicherung der Empfänger nach § 818 BGB . mch.

m^ r $Älri >orf , 30 . Sept . Einen sehr günstigen Ver¬
lauf nahm die Zeichnung der 5 . Kriegsanleche bei der
bieiiaen Volksschule . Es wurden 4 444 , 50 Mk . ge¬
zeichnet . Damit ist die 4 . Kriegsanleihe vierfach über-
zeichnet . Dies günstige Resultat war aber nur mög¬
lich weil der Herr Lehrer von Haus zu Haus
ging und die Leute zum Zeichnen ermunterte.

giaulfurt a . M .. 28 . Sept . Der Nmffeisensche
Genoffenschaftsverband Frankfurt a . M . achtet an die
Verwaltungsorgane seiner Ralffeisenvereme nachfolgen¬
den Aufruf : Wir dürfen von den ln dieser schweren
Kriegszeit bewährten Verwaltungsorganen unserer Ver¬
eine die Einsicht und Ueberzeugung voraussetzen dast
der Erfolg dieser 5 . Kriegsanleihe mit von ausschlag-
aebender Bedeutung für den Fort - und Ausgang un¬
sres Krieges ist. Vielleicht ist diese Ueberzeugung
brausten auf dem Lande noch nicht bei Jedermann
vorhanden . Man erwartet aber allgemein gerade bei
dieser Kriegsanleihe eine ganz besondere Beteiligung
des ländlichen Kapitals ; man besorgt aber — ob  mit
Neckt oder Unrecht - das Land sei zurückhaltend.
Das Land und unsere ländliche Bevölkerung darf aber
die bestimmten Erwartungen , welche die Allgemeinheit
- das Vaterland - in sie setzt, unter keinen Um¬

ständen enttäuschen . Alle Bedenken und alle Zuruck¬
haltung müssen fallen und zurücktreten gegenüber dem
einen grasten , uns alle auf Gedeih oder Verderb um¬
fassenden Ganzen , welches heute um seinen Bestand,
um das Leben und die Wirtschaft und das Vermögen
jedes Einzelnen schwer zu kämpfen ,hat . Wir machen
es unseren Vereinsorganen zum Gebot ernstester und
unweigerlicher Pflicht , Alles daran zu setzen daß un¬
sere Vereinsgenossen wie überhaupt Alle , die mit un-
seren Vereinen in Verbindung stehen , sich an der Zeich¬
nung beteiligen ; und wir fordern sie dringend auf , die
2en Tage zur persönlichen Werbearbeit von
Haus zu Haus und zur unmittelbaren Entgegennahme
von Zeichnungen bei dieser Gelegenheit selbst zu be¬
nutzen . Diese Tätigkeit wird beispielgebend auch für
alle Anderen sein.

Elbingen. 25. Sept. Trotz des strengen Verbotes,
den Truppenübungsplatz auf dem Heuberg und ins¬
besondere den Scharfschiestplatz zu betreten , begaben
sich am letzten Sonntag hiesige Kinder auf den Scharf-
sckiestplatz der Minenwerfer , um offenbar dort Spreng-
tücke zu suchen. Dabei gerieten die Kinder an einen
Blindgänger , den sie durch Steinwürse zum Explodieren
brachten mit der traurigen Folge , dast alle vier getötet
wurden.

München , 30 . Sept . Fliegerleutnant Mulzer , Rit-
ter des Ordens pour le merite und des Max Josefs-
Ordens , ist auf dem westlichen Kriegsschauplatz tödlich
verunglückt . _ . ,

Mag 2 . Okt . Nach dem Genust von Pferdehack¬
fleisch sind in Laun hundertachtzig Personen an Ver¬
giftung erkrankt . Bisher sind vier Kinder gestorben.
Zwei Pferdefleischbeschauer wurden verhaftet.

Die altbekannte ..Deutsche Woden -Ieitung " Verlag Otto
Beyer. L ei  p z i g hat mit ihrem soeben erschienenen Heft 24
ihren Iubiläums -Iahrgang , das heihl den 25. Jahrgang beendet.
Wenn von einer Moden -Zeitnng rühmend gesagt werden kann,
L '' sie ihrer Zeit gerecht wird , dann ist es di- ..Deutsch- Moden.
Zeitung ' Jedes der 24 Hefte ihres Jahrganges ze' chn-t hch
durch große Reichhaltigkeit aus und jedes tragt bei !-men zahI.
reichen geschmackvollen und modischen Vorlagen für Groß und
Klein stets dem Haupterfordernis der jetzigen ^ rt, der Sparsam,
keit Rechnung . Um der Hausfrau in der herrschenden schwierigen
Zeit benustehen bringt der hauswirtschaftliche Teil eme Fülle guter
Ratschläge ür " parsames und praktisches Wirtschaften So gehört
die Deutsche Moden -Zeitung ' jetzt m I-d- s Haus , denn
iie atmet deutschen Geist und fordert Fleiß und Spar-

: man beuebt sie zum Preise von 1,50 Mk . viertehahrlich
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten . Probehefte erhält
man umsonst durch alle Buchhandlungen oder vom Verlag Otto
Beyer , Leipzig.

InTmser Genosjenschaftsregister unter 5!r. 11 ist folgenbes| AMigl . ObeCfÖrftetCi KrÜpPttch.

Sr ? " Ä « S »°-- u»d tj~ - ■ . “ “ “ "
P tragen - Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht,

Beschaffung der zu Darlehen und Krediten an^ die Mit
qlieder erforderlichen Geldmittel und die Schaffung wer
terer Einrichtungen zur Förderung der Mitglieder,
insbesondere

Spalte 3:

he« io . Oktober d. 3s . , vorm . 10 Uhr»
werden an Ortend Stelle im Distrikt 13 , Hardt , des Schutzbez.

Nxster oettraust Eichen -Nutzknüppel , 1,7 m lang , j gchälholz
16 .. Scheit , i

Spalte 5

Spalte 6 a:
b.

Der gemeinschaftliche Bezug von Wirtschaftsbedürs-

2 Die Herstellung und der Absatz der Erzeugnisse
des landwirtschaftlichen Betriebes und des kmb.
lichen Gewerbefleistes auf gemeinschaftliche Rech-

3 Die B̂eschaffung von Maschinen und sonstigen Ge-
brauchsgegenständen aufgemeinschaftlicheRechnung
zur mietweisen Ueberlassung an die Mitglieder.

Lehrer Adam Beres in Oellingen
Landwirt Adolf Heinz I -, »
Landwirt August Mohr , »
Landwirt Wilhelm Helsper , „
Landwirt Heinrich Krämer , „
Statut vom 22 . September 1916 , .
Die Bekanntmachungen erfolgen im landwirtschaftlichen
Genossenschaftsblatt in Neuwied Sw find , wenn fie
mit rechtlicher Wirkung für den Verein verbunden find,
in der für die Zeichnung des Vorstandes für denVer¬
ein bestimmten Form (siehe unten et , sonst durch den
Vorsteher allein zu zeichnen . . .

c . Die Willenserklärungen des Vorstandes erfolgen durch
den Vorsteher oder seinen Stellvertreter und mindestens
zwei weitere Mitglieder . . .

Die Zeichnung geschieht m der Welse , dast die
Zeichnenden zu der Firma der Genossenschaft ihre Na-

EuxW ' L ' Lst . d-r S . n° „ . n II. w ° h' . nb
der Dienststunden des Gerichts jedem gestattet.

Marienberg » den 27. September 1916.
Aöniglrches Amtsgericht.

Scheit,
55 „ „ Reiser,
etwa " 390 rin ungeformte Eichenreiser.

Beginn an der alten Chaussee nach Bretthausen.

Meine Wohnung
befindet sich vom 2. Oktober ab

in der
Aölner Stratze

zwischen Westendhalle und
Helenenstift.

Dr. med. Triebes,
Hachenburg.

:: Kentrifugen ::
große Sendung
angekommen.

Habe 8 — 14 junge , kräftige

Mutterschafe
zu verkaufen.

Adresse und Offerten besorgt die
Geschäftsstelle d . BI.

£? cn

»af |

garte

C. von Saint George,
Hachenburg.

für  Utyren und 0oSb (ad)en.
Umarbeiten von Trauringen zu Fafsonringen.

Einfassen von Zähnen zu An¬
hänger , Ringe und Broschen.

Brust Schulte,
Uhrmacher und Goldarbeiter,

Hachenburg.

me
namdarfei

o

V Blätter
sind dos schönste farbige
Witzblatt für die Familie

Vierteljährl . 13 Nm . nur Mk. 3.-, bei
direkt .Zusendg .wöchentl .vom Verlag
Mk. 3.25 , durch ein Postamt Mk. 3.05.iflfW* UUIV “
Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden.
Am besten unterrichtet über den Inhalt ein Probe¬
band , der 6 Nummern in buntem Umschlag ent¬
hält und bei jeder Buchhandlung nur 50 Pkg. .•_ . . .. „.Ai'i. r. Ofi  Pfc für Porto auch direkthält und bei jeder pucnnanaiung nur j « .

I, kostet . Gegen weitere 20 Pfg. für Porto auch dnw
L Vom Verlag , München , Perusastr . 5 zu beziehen.

Eiimch
StMgeÄöhm

Kauft jedes Quantum
Berliner Kaufhaus,

Hachenburg.

Tigaretten
direkt von der Fabrik

zu Originalpreisen
100 Zigaretten

Kleinverk . 1,8 Pfg ., . • 1-30
3
3

4.2
6.2

- * £

vll)
I ®

ffl« 2 3

ohne jed . Zuschlag für neue
Steuer - und Zollerhöhung.

ZiOÄDÄik GOhausNES
1/ ÄI RI

Wir suchen einen beanlagten

jmgeu Mm
in die Lehre , gegen sofortige
Vergütung.

Herschbach, 1 Okt. 1916.
Herschbach er Borschiißverem.

Zägemüller
.. _ aui \̂ CLn

gesucht, welcher auch Sägen
schärfen kann , sow . Sägewerks¬
arbeiter braucht

Ferdinand Weth,
Freusburg a /Sieg , b. Kirchen.

ferner

Düngemittel
stets auf Lager.

Curl Miiller Söhne»
Aroppach,

Bahnhof Ingelbach'
Fernsprecher Nr . 8 , Amt M

Kirchen (Westerwald ).

= !
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